
Satzung der Gemeinde Falkenberg 
über die Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen 

(Straßenbaubeitragssatzung) - SBBS -  
 
Aufgrund der §§ 5 und 35 Abs. 2 Nr. 10 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg 
(Gemeindeordnung – GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 
(GVBl. I S. 154), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.06.2005 (GVBl. I S. 210) 
sowie der §§ 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I S. 174), zuletzt geändert 
durch Art. 15 des Gesetzes vom 28.06.2006 (GVBl. I S. 74, 86) hat die Gemeindevertretung 
der Gemeinde Falkenberg am 04.07.2007 folgende Straßenbaubeitragssatzung 
beschlossen:  
 

§ 1 
Beitragstatbestand 

 
Zum teilweisen Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, 
Erneuerung und die Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Anlagen) 
werden von der Gemeinde Falkenberg Straßenbaubeiträge von den Beitragspflichtigen nach 
§ 11 als Gegenleistung dafür erhoben, dass ihnen für die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
der Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden. 
 

§ 2 
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

(1) Beitragsfähig ist insbesondere der Aufwand für  
1. den Erwerb (einschließlich Erwerbsnebenkosten) und die Freilegung der für die 

Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Erneuerung und die Verbesserung der 
Anlagen benötigten Grundflächen. 

2. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Erneuerung und die Verbesserung von 
a) Fahrbahnen, 
b) Rinnen und Bordsteine, 
c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
d) Gehwegen, 
e) Radwegen, 
f) kombinierten Geh- und Radwegen, 
g) Beleuchtungseinrichtungen, 
h) Entwässerungseinrichtungen, 
i) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
j) Parkflächen einschließlich Standspuren und Haltebuchten, 
k) unselbständigen Grünanlagen. 

3. Die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung.  
 
(2) Die tatsächlich entstandenen Kosten sind nur soweit in den durch Beiträge zu deckenden 

Aufwand einzubeziehen, wie sie zur Erfüllung des von der Gemeinde festzulegenden 
Bauprogramms für die Durchführung der Maßnahme erforderlich sind. Dem 
Bauprogramm steht der Beschluss zur Durchführung gleich.  

 
(3) Soweit die Gemeinde Falkenberg Zuwendungen aus öffentlichen Kassen zur 

Finanzierung einer Maßnahme nach § 1 erhalten hat, sind diese nicht vom 
beitragsfähigen Aufwand abzusetzen, es sei denn, dass dies im Einzelfall ausdrücklich 
auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften oder auf Grund des Bewilligungsbescheides 
vorgeschrieben ist. 

 
(4) Nicht beitragsfähig sind die Kosten 

a) für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Straßen, Wege 
und Plätze 



b) für Hoch- und Tiefstraßen sowie für Straßen, die für den Schnellverkehr mit 
Kraftfahrzeugen bestimmt sind (Schnellverkehrsstraßen), ferner für Brücken, Tunnel 
und Unterführungen mit den dazugehörenden Rampen. 

 
§ 3 

Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 
 
Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Aufwendungen ermittelt.  

 
§ 4 

Anteil der Gemeinde und der Beitragspflichtigen am Aufwand 
 
(1) Die Gemeinde trägt den Anteil des Aufwandes, der  

a) auf die Inanspruchnahme der Anlagen durch die Allgemeinheit entfällt, 
b) bei der Verteilung des Aufwandes nach §§ 5 – 7 auf ihre eigenen Grundstücke 

entfällt. 
Der übrige Teil des Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu tragen.  

 
(2) Der Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Aufwand (§ 2) beträgt: 
 
 
 
Tabelle der Gemeindeanteile 
 
 Anteil der Gemeinde bei (Straßenart) 
 Anlieger-

straßen: 
Haupter-
schließungs-
straßen: 

Hauptver-
kehrs-
straßen: 
 

Fahrbahn 45 % 75 % 90 % 
Rinnen und Bordsteine 45 % 75 % 90 % 
Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen 45 % 75 % 90 % 
Gehweg 45 % 75 % 80 %  
Radweg 45 % 75 % 80 % 
kombinierter Geh- und Radweg 45 % 75 % 80 % 
Beleuchtungseinrichtungen 45 % 75 % 80 % 
Entwässerungseinrichtungen 45 % 75 % 90 % 
Böschungen, Schutz- und Stützmauern 45 % 75 % 90 % 
Parkflächen einschließlich Standspuren und 
Haltebuchten 

45 % 75 % 90 % 

unselbständige Grünanlagen 45 % 75 % 90 % 
 
Für die vorstehende Ermittlung des Gemeindeanteiles ist die Fahrbahn nur bis zu einer 
Breite von  

a) bei Anliegerstraßen 
 in Gewerbegebieten    5,50 m 
 in allen übrigen Gebieten  5,50 m 
b) bei Haupterschließungsstraßen 6,50 m 
c) bei Hauptverkehrsstraßen  6,50 m 

anzurechnen. Den Aufwand für die Überschreitung der anrechenbaren Breiten trägt die 
Gemeinde allein.        
 
(3) Im Sinne des Abs. 2 gelten als: 

1. Anliegerstraßen: 
Straßen, die überwiegend der Erschließung der angrenzenden oder der durch private 
Zuwegung mit ihnen verbundenen Grundstücke dienen. 

2. Haupterschließungsstraßen: 



Straßen, die der Erschließung von Grundstücken und gleichzeitig dem Verkehr 
innerhalb von Baugebieten oder innerhalb von im Zusammenhang bebauten 
Ortsteilen dienen, soweit sie nicht Hauptverkehrsstraßen nach Ziffer 3 sind. 

3. Hauptverkehrsstraßen: 
Straßen, die dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder dem überörtlichen 
Durchgangsverkehr dienen, insbesondere Bundes-, Landes- und Kreisstraßen mit 
Ausnahme der Strecken, die außerhalb von Baugebieten und von im Zusammenhang 
bebauten Ortsteilen liegen. 

        
Die Einstufung der Straßen ergibt sich aus der Anlage A I, die Bestandteil der Satzung 
ist.  

 
(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall durch eine ergänzende Satzung von den Anteilen nach 

Abs. 2 abweichen, wenn wichtige Gründe für eine andere Vorteilsbemessung sprechen.  
 
(5) Für Wirtschaftswege oder sonstige gemeindeeigene Wege, die vornehmlich die Zufahrt 

zu land-, forstwirtschaftlich oder sonstig genutzten Grundstücken im Außenbereich 
ermöglichen, in der Regel aber auch von Dritten in Anspruch genommen werden, werden 
die Anteile der Beitragspflichtigen in einer gesonderten Satzung festgelegt.  

 
§ 5 

Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwandes 
 
(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand (§ 2) wird nach Abzug des Gemeindeanteils  (§ 4) auf 

die Grundstücke verteilt, von denen aus die Möglichkeit der Inanspruchnahme der 
ausgebauten Anlage oder eines bestimmten Abschnitts von ihr besteht 
(berücksichtigungsfähige Grundstücke). Die Verteilung des Aufwands auf diese 
Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die sich für diese Grundstücke aus 
der Vervielfachung der maßgeblichen Grundstücksfläche mit dem nach den §§ 6 und 7 
maßgeblichen Nutzungsfaktor ergeben. 

 
(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des Grundstücks im 

bürgerlich-rechtlichen Sinn. Soweit Flächen berücksichtigungsfähiger Grundstücke 
baulich oder gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors 
nach § 6. Für die übrigen Flächen – einschließlich der im Außenbereich liegenden 
Teilflächen jenseits einer Bebauungsplangrenze, einer Tiefenbegrenzungslinie oder der 
Grenze einer Satzung nach § 34 Abs. 4    BauGB – richtet sich die Ermittlung des 
Nutzungsfaktors nach § 7. 

 
(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken,  

1.  die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die Gesamtfläche 
des Grundstücks; 

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes; 

3.  die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei Grundstücken, 
die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im 
Satzungsbereich; 

4.  für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht, die 
tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 40 m.    

 
(4) Bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die 

a)  nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. 
Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles so genutzt werden, bis zu einer Tiefe von 40 m,  

 
oder 



 
b) ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen 

entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise 
nutzbar sind (z. B. landwirtschaftliche Nutzung), ist die Fläche des Grundstückes bis 
zu einer Tiefe von 40 m  zugrunde zu legen, die von den Regelungen in Abs. 3 nicht 
erfasst wird. 

 
(5) Bei Eckgrundstücken und mehrfach erschlossenen Grundstücken wird der sich nach Abs. 

1 ergebende Betrag nur zur Hälfte erhoben. Die restliche Hälfte geht zu Lasten der 
Gemeinde. 

 
(6) Bei dem Ausbau eines Gehweges, eines Radweges, der Beleuchtungseinrichtung sowie 

eines kombinierten Geh- und Radweges nur an einer Seite von Straßen, Wegen und 
Plätzen wird der dadurch bedingte Vorteil je zur Hälfte auf beiden Seiten aufgeteilt. 

 
(7) Soweit Grundstücke nicht an die Anlage angrenzen, aber über eine über eine tatsächlich 

und rechtlich gesicherte Zugangsmöglichkeit zur Anlage verfügen oder lediglich durch 
eine zum Grundstück gehörende Zuwegung mit der Anlage verbunden sind 
(Hinterliegergrundstücke), ist die Fläche zwischen der Grundstücksgrenze, die der 
Anlage zugewandt ist und im Abstand von 40 m dazu verlaufenden Parallelen 
maßgeblich; bei der Bestimmung der Grundstückstiefe bleiben die Grundstücksteile, 
welche lediglich die wegemäßige Verbindung des Grundstücks zur Anlage herstellen, 
unberücksichtigt.  

 
§ 6 

Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp. 
 
(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die 

baulich oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. 
Dabei gelten als Vollgeschoss alle oberirdischen Geschosse, deren Deckenoberkante im 
Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt und die über mindestens 
zwei Drittel ihrer Grundfläche eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. Kirchengebäude 
werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der 
Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss im Sinne von Satz 2, so werden 
bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je 3,50 m und bei allen in anderer 
Weise genutzten Grundstücken je 2,30 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein 
Vollgeschoss gerechnet.  

 
(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres 

Vollgeschoss um 0,25. 
 
(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen auf die in § 5 Abs. 3 bestimmten 

Fläche – bei Grundstücken, 
 1.  die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ 5 Abs. 

3 Nr. 1 und Nr. 2), 
a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse, 

  b)  für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der 
baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i. 
S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die 
durch 2.3 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe (Traufhöhe) auf ganze Zahlen 
abgerundet, 

  c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der 
baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 
3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl auf ganze Zahlen abgerundet, 

  d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von 
einem Vollgeschoss je Nutzungsebene, 



  e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 

  f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die 
Zahl von zwei Vollgeschossen, 

  g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe 
der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in der näheren 
Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 
BauGB) Berechnungswert, 

 
 2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 a) bzw. d) – g) oder die Höhe der 

baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 b) bzw. c) überschritten 
wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der 
tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 b) 
bzw. c); 

  
 3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im 

Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4), wenn sie 
 

  a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 
mindestens jedoch die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend 
vorhandenen Vollgeschosse, 

  b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen 
Vollgeschosse. 

 
§ 7 

Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung 
 
(1) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die 
  
1. auf Grund bestimmter Festsetzungen in einem Bebauungsplan nicht baulich oder 

gewerblich sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- 
und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteils so genutzt werden 
   

 
 
 
 
0,4 

2. ganz oder teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender 
Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z. B. 
landwirtschaftliche Nutzflächen), wenn 
 

 

a)  sie ohne Bebauung sind, bei  
 aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserflächen, 0,0167 
 ab) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland, 0,0333 
 ac) gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau), 1,0 
    
b)  sie in einer baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise genutzt 

werden (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten, 
Campingplätze ohne Bebauung),  

 
 
0,4 

    
c)  auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen oder landwirtschaftliche 

Nebengebäude (z. B. Feldscheunen) vorhanden sind, für die bebaute und dieser 
Bebauung zuzurechnende Teilfläche, 
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich 
vorhandene Vollgeschoss, 
für die Restfläche gilt Buchstabe a), 

 
 
1,0 

    
d)  sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung besteht, für die 

bebaute und dieser Bebauung zuzurechnende Teilfläche, 
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich 
vorhandene Vollgeschoss, 

 
 
 
1,0 



für die Restfläche gilt Buchstabe b), 
    
e)  sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für die bebaute und dieser Bebauung 

zuzurechnende Teilfläche, 
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere tatsächlich 
vorhandene Vollgeschoss, 
für die Restfläche gilt Buchstabe a), 

 
 
 
1,5 

 
 

   

f)  sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung nach § 35 Abs. 6 
BauGB liegen, für die von der Satzung erfassten Teilflächen  

 

 fa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder Gewerbebetrieben dienen,  
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere tatsächlich 
vorhandene Vollgeschoss, 

1,5 

 fb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Bebauung 
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich 
vorhandene Vollgeschoss, 
für die Restfläche gilt Buchstabe a). 

1,0 

 
(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6 Abs. 1. 
 

§ 8 
Abschnitte von Anlagen 

 
(1) Für selbständig benutzbare Abschnitte einer Anlage kann der Aufwand selbständig 

ermittelt und erhoben werden. 
 
(2) Erstreckt sich eine straßenbauliche Maßnahme auf mehrere Straßenabschnitte, für die 

sich nach § 4 Abs. 3 unterschiedliche anrechenbare Breiten oder unterschiedliche Anteile 
der Gemeinde ergeben, so sind die Straßenabschnitte gesondert abzurechnen. 

 
§ 9 

Kostenspaltung 
 
Der Beitrag kann für 
 
 1. Fahrbahn, 
 2. Radwege, 
 3. Gehwege, 
 4. kombinierte Geh- und Radwege, 
 5. Parkplätze und Parkstreifen, 
 6. Grünanlagen, 
 7. Beleuchtungsanlagen, 
 8. Entwässerungsanlagen, 
 
gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden. 

 
§ 10 

Vorausleistungen und Ablösung 
 
(1) Sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist, kann die Gemeinde 

Vorausleistungen bis zur Höhe der voraussichtlichen endgültigen Beitragsschuld 
erheben. 

 
(2) Der Straßenausbaubeitrag kann durch öffentlich-rechtlichen Vertrag abgelöst werden. 

Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe 



dieser Satzung zu ermittelnden Straßenausbaubeitrages. Ein Anspruch auf Abschluss 
eines Ablösungsvertrages besteht nicht. 

 
§ 11 

Beitragspflichtige 
 
(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstückes ist. 
 
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers 

der Erbbauberechtigte. 
 
(3) Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt der Nutzer an die Stelle des 

Eigentümers. Nutzer sind die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes vom 21. 
September 1994 (BGBl. I S. 2457), zuletzt geändert durch Artikel 5 Abs. 14 des 
Gesetzes vom 26. November 2001 (BGBl. I S. 3138) genannten natürlichen und 
juristischen Personen des privaten und des öffentlichen Rechts. Die Beitragspflicht 
dieses Personenkreises entsteht nur, wenn zum Zeitpunkt des Erlasses des 
Beitragsbescheides das Wahlrecht über die Bestellung eines Erbbaurechts oder den 
Ankauf des Grundstücks gemäß den §§ 15 und 16 des 
Sachenrechtsbereinigungsgesetzes bereits ausgeübt und gegen den Nutzer keine nach 
dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz statthaften Einreden und Einwendungen geltend 
gemacht worden sind; andernfalls bleibt die Beitragspflicht des Grundstückeigentümers 
unberührt. 

 
(4) Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und Nutzer sind verpflichtet, alle für die 

Veranlagung erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und unverzüglich nach 
Aufforderung durch die Gemeinde zu machen und nachzuweisen. Sie haben bei örtlichen 
Feststellungen der Gemeinde die notwendige Unterstützung zu gewähren. 

 
(5) Mehrere Eigentümer, Erbbauberechtigte und Nutzer haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 12 
Fälligkeit 

 
(1) Der Beitrag und die Vorausleistung werden einen Monat nach Bekanntgabe des 

Abgabenbescheides fällig.  
 
(2) Es kann ein Antrag auf Stundung, Niederschlagung oder Erlass des fälligen 

Umlagebetrages gestellt werden. Dieser Antrag ist durch das Amt Falkenberg-Höhe, Der 
Amtsdirektor, zu prüfen. Das Verfahren richtet sich nach der Abgabenordnung. 

§ 13  
Datenerhebung, Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Ermittlung der Beitragspflichtigen und zur Festsetzung der Beiträge im Rahmen der 

Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten:  
 1. aus Datenbeständen, die der Gemeinde Falkenberg aus der Prüfung des 

gemeindlichen Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 Baugesetzbuch (BauGB) und § 3 
des Gesetzes zur Erleichterung des Wohnungsbaus im Planungs- und Baurecht 
sowie zur Änderung mietrechtlicher Vorschriften – WoBauErlG - bekannt geworden 
sind; 

2. aus dem beim Katasteramt geführten Liegenschaftskataster; 
3. aus den beim Grundbuchamt geführten Grundbüchern sowie 
4. aus den bei der Bauaufsichtsbehörde geführten Bauakten zulässig: 

- Grundstückseigentümer, künftige Grundstückseigentümer, Erbbau-berechtigten 
und Nutzer gemäß § 9 Sachenrechtsbereinigungsgesetz; 



- Grundbuchbezeichnung, Eigentumsverhältnisse, Anschriften von derzeitigen und 
künftigen Grundstückseigentümern, Erbbauberechtigten und Nutzer gemäß § 9 
Sachenrechtsbereinigungsgesetz; 

- Daten zur Ermittlung der Bemessungsgrundlagen der einzelnen Grundstücke. 
 
(2) Die Daten dürfen nur zum Zwecke der Beitragserhebung nach dieser Satzung 

weiterverarbeitet werden. 
 

§ 14 
In-Kraft-Treten 

 
(1) Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der ehemaligen Gemeinde Falkenberg/Mark über die 

Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Anlagen im Bereich von Straßen, Wegen 
und Plätzen (Ausbaubeitragssatzung - ABS -) vom 17. Januar 2000 außer Kraft. 

    
 
Falkenberg, 2007-07-24 
 
Amtsdirektor 
Alberti 



Anlage A I gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche 
Maßnahmen (Straßenbaubeitragssatzung) 
 
Straßeneinteilungen  
 
OT Falkenberg/Mark 
 
Anliegerstraßen 1 Gartenallee  
 2 Am Bahnhof 
 3 Mühlenplatz 
 5 Paul-Fischer-Straße  
 7 Straße zur Pension Grewe 
 8 Straße nach Uchtenhagen 
 9 Cöthen; Straße zum Gutshof 
 10 Cöthen; Verbindung zur Dannenberger Straße 
   
Haupterschließungsstraßen 11 Bahnhofstraße 
 12 Cöthener Straße 
 13 Cöthener Weg 
 14 Lindenstraße 
 15 Burgstraße (Sportplatz, Carlsburg)  
 16 Eichholzstraße 
 17 Mühlenstraße 
 18 Friedhofsweg (Falkenberg) 
 19 Straße zum Friedhof in Cöthen 
 20 Friedhofsweg Amalienhof 
 21 Fontaneweg 
 22 Mühlenweg 
   
Hauptverkehrsstraßen 23 Ortsdurchfahrt  167 (Freienwalder Straße / Karl-Marx-

Straße / Eberswalder Straße)  
 24 Ortsdurchfahrt B 167 – Papierfabrik 
 25 Ortsdurchfahrt L 35 – Cöthen 
 26 Kreisstraße K 6432 (Ernst-Thälmann-Straße) 

 
 
 
 
OT Dannenberg/Mark 
 
Anliegerstraßen 1 Birkenweg  
 2 Fliederweg  
 3 Krummenpfahl teilweise 
 4 Torgelow teilweise 
 5 Freienwalder Weg teilweise 
    
Haupterschließungsstraßen 6 Am Teich  
 -- Freienwalder Weg teilweise 
    
Hauptverkehrsstraßen 7 Chausseestraße  
 8 Zum See  
 -- Krummenpfahl teilweise 
 -- Torgelow teilweise 
 9 Platzfelde  
    
ohne Einstufung 10 Bodenseichen   

 
 
 
 



OT Kruge/Gersdorf 
 
Anliegerstraße  1 Zum Sportplatz Kruge 
    
Haupterschließungsstraßen 2 Am Friedhof Kruge  
 3 Apfelallee Kruge 
 4 Pappelweg Kruge 
 5 Tramper Damm Kruge 
 6 Triftstraße Kruge 
    
Hauptverkehrsstraßen 7 Hauptstraße Kruge 
 8 Weidenweg Kruge 
    
    
    
Anliegerstraße  9 Ackermannshof Gersdorf 
    
Hauptverkehrsstraßen 10 Ahornstraße Gersdorf 
 11 Dorfstraße Gersdorf 
 12 Zum Gamensee Gersdorf 
    
    
    
Anliegerstraße  13 Zur Försterei Neugersdorf 
    
Haupterschließungsstraßen 14 Gartenstraße  Neugersdorf 
 15 Unter den Eichen Neugersdorf 

 


